
Nds. MBl. Nr. 48/2023

1118

D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Regionalen Initiativen 

und Kooperationen für Frauen am Arbeitsmarkt
(RIKA)

Erl. d. MS v. 29. 11. 2023 — 204-43041 —

— VORIS 82300—

Bezug: Erl. v. 1. 3. 2022 (Nds. MBl. S. 394)
— VORIS 83200 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 1. 2024 wie
folgt geändert:
1. In Nummer 1.2 vierter Spiegelstrich wird die Angabe

„Verordnung (EU) 2021/1237 der Kommission vom 23. 7.
2021 (ABl. EU Nr. L 270 S. 39)“ durch die Angabe „Ver-
ordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 23. 6.
2023 (ABl. EU Nr. L 167 S. 1)“ ersetzt.

2. Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 AEUV,
die die Voraussetzungen der AGVO erfüllen, dürfen
wegen der Geltungsdauer der in Nummer 1.2 dieses
Erl. genannten beihilferechtlichen Rechtsgrundlage nur
bis zum 31. 12. 2026 gewährt werden, soweit nicht eine
Anpassung dieses Erl. an die ab dem 1. 1. 2027 gel-
tende beihilferechtliche Rechtsgrundlage erfolgt ist.“

b) In Satz 2 wird das Datum „30. 6. 2024“ durch das Da-
tum „30. 6. 2027“ ersetzt und das Semikolon und die
Worte „dies gilt nicht für Regionalbeihilferegelungen“
werden gestrichen.

c) Satz 3 wird gestrichen.
d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.
e) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2 Buchst. a“

durch die Angabe „Abs. 9 Buchst. a“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 48/2023 S. 1118

Richtlinie zur Gewährung einer Billigkeitsleistung
für eine Weiterbildungsprämie für Industrie- 

und Fachmeisterinnen und Industrie- und Fachmeister 
mit Ausnahme des Handwerks

(Niedersächsische Weiterbildungsprämie)

Erl. d. MS v. 8. 12. 2023 — 13-530/0011/13.2 —

— VORIS 77400 —

Bezug: Erl. d. MW v. 3. 6. 2020 (Nds. MBl. S. 610)
— VORIS 77400 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 31. 12. 2023 wie
folgt geändert:
In Nummer 7 wird das Datum „31. 12. 2023“ durch das Da-
tum „31. 12. 2024“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 48/2023 S. 1118

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

Richtlinie 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen

zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Niedersachsen
(Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket 

ÖPNV 2024)

Erl. d. MW v. 12. 12. 2023 — 30250-2209 —

— VORIS 93200 —

Bezug: Erl. v. 2. 5. 2023 (Nds. MBl. S. 361)
— VORIS 93200 —

1. Zweck, Rechtsgrundlage
1.1 Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennah-
verkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des
Deutschlandtickets gewährt das Land nach Maßgabe dieser
Richtlinie und § 53 LHO Billigkeitsleistungen. 
1.2 Mit dieser Richtlinie wird das auf Bundesebene in § 9
RegG verankerte Vorhaben des Deutschlandtickets in Landes-
recht umgesetzt und eine Rechtsgrundlage für die Weiterlei-
tung der Bundes- und Landesmittel geschaffen. Für die Wei-
terleitung dieser Mittel finden weiterhin die Regelungen des
in § 9 NNVG geregelten ÖPNV-Rettungsschirms entsprechende
Anwendung.
1.3 Ziel der Billigkeitsleistung ist es, die finanziellen Nach-
teile auszugleichen, die bei den Aufgabenträgern und Ver-
kehrsunternehmen durch die Einführung und Umsetzung
des Deutschlandtickets entstehen. Der zwischen Bund und
Ländern abgestimmte Tarif soll vor dem Hintergrund der an-
gestrebten Verkehrswende die Tarifschwelle für die Fahrgäste
absenken, ihnen durch eine einfache Tarifstruktur den Zu-
gang zum ÖPNV erleichtern und dadurch die Attraktivität
des ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualver-
kehr im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes erhöhen.
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der
Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ih-
res pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Billigkeitsleistungen 
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich

an die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im ÖPNV
in Niedersachsen, deren Ausgaben in den Monaten Januar
bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des Deutsch-
landtickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Ver-
gleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch
Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. 5. 2023 geregel-
ten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betref-
fenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. 10. 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU
Nr. L 315 S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2016/2338
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 12. 2016
(ABl. EU Nr. L 354 S. 22), oder aus allgemeinen Vorschriften
i. S. von Artikel 3 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
gedeckt werden können.

3. Empfänger der Billigkeitsleistung 
3.1 Empfänger sind die Aufgabenträger nach § 4 Abs. 1
NNVG, d. h.
— die Region Hannover für den SPNV und den ÖPNV in ih-

rem Gebiet (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a NNVG),
— der Regionalverband Großraum Braunschweig für den

SPNV und den ÖPNV in seinem Verbandsbereich (§ 4
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b NNVG),


